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Ein großes DANKESCHÖN an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die uns am 01. September 2024 bei der Land-
tagswahl 2024 unterstützt und damit einen reibungslosen Ablauf der Wahlen ermöglicht haben!

Ihr Bürgermeister Frank Müller

Mitteilung – Einwohnermeldeamt Käbschütztal
Das Einwohnermeldeamt bleibt wegen Umbauarbeiten in der Zeit vom 30.09. bis 09.10.2024 geschlossen. 

Aus dem Inhalt
Stellenausschreibung Hort der Ganztagsschule in Krögis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe Seite 7

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Käbschütztal!

Unser Festwochenende „30 Jahre Käbschütztal“ ist nun
vorüber.
Wer mit dabei war, sagt bestimmt: „Es war ein schönes
und fröhliches Fest!“
Maßgeblich dazu beigetragen haben die Vereine unserer
Gemeinde, die Feuerwehren, die Kirchgemeinde, der Bau-
hof, Unternehmen, Schule, Hort, Kindertagesstätte Löt-
hain und nicht zuletzt Sie, liebe Einwohner und Gäste.
Bei Ihnen allen, sowie bei allen Darbietenden, möchte ich
mich herzlich bedanken.
Ihr besonderes ganz persönliche Engagement hat unser
Heimatfest zu einem vollen Erfolg werden lassen. Der
„Rückblick“ ab Seite 9 kann Ihnen manches nochmals in
Erinnerung rufen.
Eine große Freude war der Besuch unserer Gäste aus der
Partnergemeinde.
Diese Partnerschaft möchten wir weiterhin pflegen und
grüßen bis zum Wiedersehen herzlich nach Berglen.

Frank Müller, Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
vom 13. August 2024

Beschluss-Nr.: 47-6/24
Der Gemeinderat beschließt, im Ergebnis der Wahl aus seiner Mitte für
die Vertretung des Bürgermeisters in Fällen der Verhinderung zu bestel-
len:
zum 1. Stellvertreter: Herbert Zapf
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM     

Anwesende: 12 + 1
Wahlergebnis: Stimmenanzahl: 13 
zum 2. Stellvertreter: Kevin Altermann
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM        

Anwesende: 12 + 1
Wahlergebnis: Stimmenanzahl: 12
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:    12 + BM    

Anwesende: 12 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 12

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 48-6/24
Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte für die Besetzung des Haupt-
ausschusses folgende Mitglieder des Gemeinderates und deren Stell-
vertreter: 
Mitglieder Hauptausschuss: Stellvertreter:
Frank Biedermann Paul Kaufmann
Kerstin Buhlig-Stahr Jörg Lantzsch
Markus Kunze Axel Gärtner
Harald Lau Kevin Altermann
Annerose Schubert Alexander Worrich
Herbert Zapf Andreas Jentzsch
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 12 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 13

Dagegen: - 
Stimmenthaltung: - 
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 49-6/24
Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte für die Besetzung des Techni-
schen Ausschusses folgende Mitglieder des Gemeinderates und deren
Stellvertreter: 
Mitglieder Technischer Ausschuss: Stellvertreter:
Kevin Altermann Harald Lau
Axel Gärtner Markus Kunze
Andreas Jentzsch Herbert Zapf
Paul Kaufmann Frank Biedermann
Jörg Lantzsch Kerstin Buhlig-Stahr
Alexander Worrich Annerose Schubert
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 12 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 13

Dagegen: -  
Stimmenthaltung: -  
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 50-6/24
Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte folgende Vertreter und Stellver-
treter für die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes
„Meissner Hochland“:
Vertreter: Stellvertreter:
Kevin Altermann Alexander Worrich
Frank Biedermann Jörg Lantzsch
Markus Kunze Harald Lau

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

ich lade Sie herzlich zur 

8. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Käbschütztal 

im Jahr 2024 am

Dienstag, den 24. September 2024 um 19.00 Uhr,

in den Mannschaftsraum der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2, 01665
Käbschütztal, ein.

Öffentlicher Teil
1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschlüsse über die Annahme von Spenden
7. Beschluss zum Kauf eines Scheibenhackers/Trommelhackers A 540

für den Bauhof der Gemeinde Käbschütztal
8. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen „Zaunbau Kita Löthain 

II. Teilstück“ 
9. Informationen/Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Beschluss über den Antrag auf Ratenzahlung zur offenen Gewerbe-

steuer 2022 - 2024

Mit freundlichen Grüßen

Frank Müller
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung 24. September 2024 

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, 

Kirchgasse 4A, 01665 Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799; 

E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de. V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: 

Bürgermeister Herr Frank Müller oder Vertreter im Amt, Informationen: 

Berichte in den übrigen Rubriken oder vom Verfasser unterzeichnente Beiträge 

stellen die jeweilige Meinung der Verfasser dar. Für Druckfehler und Irrtümer 

keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für

Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,

09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon: 037208/876-0, 

E-Mail: info@riedel-verlag.de, Verantwortlicher: Hannes Riedel. 

Es gilt die Anzeigenpreisliste 2024.

Verteilung: Mitnahmezeitung 
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Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM
Anwesende: 12 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 13
Dagegen: -
Stimmenthaltung: - 
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 51-6/24
Zustimmung zu Ort und Zeitpunkt der Sitzungen des Gemeinderates
und seiner Ausschüsse für das 2. Halbjahr 2024. 
Der Terminplan ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 12 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 13

Dagegen: -
timmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
vom 27. August 2024

Beschluss-Nr.: 52-7/24
Zustimmung über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 143,99 €
für den Hort der Ganztagsschule Krögis.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 53-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 350,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 54-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 200,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 55-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 250,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 56-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 500,00 €.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 10 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 11
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 57-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 200,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 58-7/24
Zustimmung über die Annahme von Geldspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 355,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 59-7/24
Zustimmung über die Annahme der Geldspende für das Heimatfest 
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.- 25.08.2024 in Höhe von 500,00 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 60-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 978,88 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 61-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 478,50 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 62-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 117,00 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -
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Beschluss-Nr.: 63-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 193,12 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 64-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 119,95 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 65-7/24
Zustimmung über die Annahme von Sachspenden für das Heimatfest
„30 Jahre Käbschütztal“ vom 23.08.-25.08.2024 in Höhe von 1.660,00 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 66-7/24
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange zum 1. Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“
Deila eingegangenen Stellungnahmen wurden behandelt und abge-
wogen (siehe Einzelabwägung vom 27.08.2024).

2. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzuteilen. 
3. Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der öffentlichen Ausle-

gung keine Anregungen und Einwendungen zum Planentwurf vom
14.03.2024 vorgebracht.

Das Abwägungsprotokoll ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 10

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 67-7/24
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal billigt den 2. Entwurf

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn– und Gewerbe-
standort SPOWATEC GmbH“ Deila in der Fassung vom 15.08.2024,
bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen, Er-
schließungsplan und der Begründung mit Umweltbericht. 

2. Beschlussfassung zur öffentlichen Auslegung und Behördenbeteili-
gung des 2. Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila in seiner
Fassung vom 15.08.2024 in der Zeit vom 23.09.2024 bis einschließ-
lich 11.10.2024.  Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Aus-
legung im Gemeindeblatt und im Bürgerportal Sachsen bekannt zu
geben und die Unterlagen für die Öffentlichkeit in den Dienststunden
zur Einsichtnahme bereit zu halten.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 10 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 9
Dagegen: -
Stimmenthaltung: 2
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 68-7/24
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange zum 1. Entwurf des Bebauungs-
plans „Wohngebiet Krögis“ eingegangenen Stellungnahmen wur-
den behandelt und abgewogen (siehe Einzelabwägung Stand
27.08.2024). 

2. Die von der Öffentlichkeit eingereichten Einwendungen und Hinwei-
se wurden ebenfalls behandelt und abgewogen.

3. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzuteilen
Das Abwägungsprotokoll ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:      12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 69-7/24
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal billig den 2. Entwurf

des Bebauungsplans „Wohngebiet Krögis“ in der Fassung vom
15.07.2024, bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Fest-
setzungen, Erschließungsplan und der Begründung mit Umweltbe-
richt. 

2. Die öffentliche Auslegung des 2. Entwurfs des Bebauungsplans
„Wohngebiet Krögis“ in seiner Fassung vom 15.07.2024 erfolgt in
der Zeit vom 23.09.2024 bis einschließlich 05.11.2024.  Die Verwal-
tung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung im Gemeindeblatt
und im Bürgerportal Sachsen bekannt zu geben und die Unterlagen
für die Öffentlichkeit in den Dienststunden zur Einsichtnahme bereit
zu halten.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 10 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 11
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 70-7/24
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistung - Instandsetzung der Straßen
in der Gemeinde Käbschütztal:
1. Instandsetzung Ortsverbindungsstraße B101- Schönnewitz, für

62.449,47 € brutto, an Walter Straßenbau KG, 09661 Striegistal / OT
Etzdorf, Waldheimer Str. 76A.

2. Instandsetzung Ortsverbindungsstraße Görna-Pauschütz, für
107.077,58 € brutto, an Walter Straßenbau KG, 09661 Striegistal /
OT Etzdorf, Waldheimer Str. 76A.

3. Instandsetzung Ortsstraße Sornitz, für 205.537,68 € brutto an Nit-
sche Bauunternehmung, Ossietzkystr. 37 a, 01662 Meißen.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 10 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 11
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 71-7/24
Zustimmung zur Vergabe der Architekten-/Ingenieurleistung für Umnut-
zung und Sanierung des ehemaligen Heizhauses zu zwei Klassenräu-
men, LP 5-8 und Tragwerksplanung an die Taupitz Architekten+Inge-
nieure GmbH, Pestalozzistraße 8, 01589 Riesa mit einer Angebotssum-
me in Höhe von 82.747,01 € brutto.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 2
Befangenheit: -



C
M
Y
K

5

Käbschütztaler Gemeindeblatt Amtliche Bekanntmachungen

16. September 2024

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Beschluss-Nr.: 72-7/24
Zustimmung zur Vergabe der Maßnahme - „Maler und Renovierungsar-
beiten Treppenhaus Barnitz Nr. 1“ - an die Firma Malerbetrieb Eidlbös
aus Käbschütz zum Bruttopreis von 17.145,13 €
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 11

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 73-7/24
Zustimmung zum Verkauf des Flurstückes Nr. 105/4 der Gemarkung
Görna mit einer Größe von 727 m² zum Kaufpreis in Höhe von 17.200 €
zuzüglich der anteiligen Vermessungskosten in Höhe von 814,24 € und
der anteiligen Kosten für die Erstellung des Wertgutachtens in Höhe von
174,48 €.
Die Nebenkosten, die mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehen
trägt der Käufer. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: 2
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 74-7/24
Zustimmung zum Verkauf des Flurstückes Nr. 105/5 der Gemar-
kung Görna mit einer Größe von 1.346 m²  zum Kaufpreis in Höhe von
10.700 € zuzüglich der anteiligen Vermessungskosten in Höhe von
1.507,52 € und der anteiligen Kosten für die Erstellung des Wertgut-
achtens in Höhe von 323,04 €.
Die Nebenkosten, die mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehen
trägt der Käufer. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM

Anwesende: 10 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: 2
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit: -

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG           
der Gemeinde Käbschütztal rückwirkend 
ab dem 01.01.2024

Als bundesrechtliche Vorgaben für die Kindertagespflege sind im SGB
VIII vor allem die Regelungen zu den Grundsätzen der Förderung (§22),
zur Förderung der Kindertagespflege (§23), zum Rechtsanspruch (§24)
sowie zur Erlaubniserteilung (§43) von Bedeutung.
Der Freistaat Sachsen hat darüber hinaus die Kindertagespflege im
Sächsischen Kitagesetz sowie im Landesjugendhilfegesetz geregelt.
Der sächsische Bildungsplan ist in gleicher Weise wie bei den Kinderta-
geseinrichtungen Grundlage der pädagogischen Arbeit in der Kinderta-
gespflege. Hier sind auch eigene Kapitel für die Kindertagespflege ver-
ankert.

Gemäß § 23 SGB VIII Abs. 2a wird die Höhe der laufenden Geldlei-
stung von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit
Landesrecht nichts anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung
der Förderleistung der Kindertagespflegeperson ist leistungsgerecht
auszugestalten. Dabei sind der zeitliche Umfang der Leistung und die
Anzahl, sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichti-
gen.

Gemäß §23 SGB VIII Abs. 2 umfasst die laufende Geldleistung 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Kindertagespflegeper-
son für den Sachaufwand entstehen,

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung nach Maßgabe
von Absatz 2a,

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer
angemessenen Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung
nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssi-
cherung der Kindertagespflegeperson und

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer an-
gemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

Der Sachaufwand setzt sich aus flächenabhängigen  Betriebskosten 
( Raumkosten, Nebenkosten, Heiz- und Stromkosten, Reinigungskosten
und Kosten für sonstige Versicherungen und flächenunabhängigen Be-
triebskosten ( Kosten für Wäsche, Betriebsmittel, Erhaltungsaufwand,
kindbezogene Einrichtungsgegenstände, pädagogische Materialien und
Leistungen für Kinder, Hygienebedarf und Fortbildungen der Tagespfle-
gepersonen) zusammen. 

Die Gemeinde Käbschütztal richtet sich bei dieser Berechnung nach der
Empfehlung des Landesjugendamtes Sachsen zu Leistungen der Ju-
gendhilfe in Form von Kindertagespflege-3. Fortschreibung-, den Emp-
fehlungen des Gutachterausschusses Mieten und Pachten im Landkreis
Meißen (aktueller Stand) und dem aktuellen Betriebskostenspiegel
Sachsens. 

1. Sachaufwand

Flächenabhängige Betriebskosten                                                       
Raumkosten                                                          37,50 €, 7 qm/ Kind
Nebenkosten                                                                             19,50 €
Strom und Heizkosten                                                               4,29 €
Reinigungskosten                                                                      21,37 €
Sonst. Versicherungen                                                               1,25 €
                                                                                                                 
Flächenunabhängige Betriebskosten                                                   
Wäschereinigung                                                                       4,00 €
Betriebsmittel                                                                            5,83 €
Erhaltungsaufwand                                                                    2,75 €
Kindbezogene Einrichtungsgegenstände                                  8,33 €
Pädagogische Materialien f. Kinder                                           6,50 €
Hygienebedarf                                                                           4,00 €
Fortbildung Tagespflegeperson                                                 1,67 € 
Auslastungsfaktor                                                                       16,20 € 
Sachkosten gesamt                                                                   131,65 €

2. Förderleistung inkl. Arbeitszeitanpassung 

Im Bezug auf das Kriterium „leistungsgerecht“ ist laut bisheriger Recht-
sprechung eine Orientierung an Tarifverträgen, z.B. am TVöD im Sozial-
und Erziehungsdienst, möglich und sinnvoll.
Aus fachlicher Sicht wird es als angemessen und leistungsgerecht er-
achtet, wenn sich die Vergütung der Tätigkeit der Kindertagespflegeper-
son mindestens an der Entgeltgruppe S 3 orientiert.

Aktuelle Entgelttabelle TVöD SuE – Gültigkeit: 01.03.2024 –
31.12.2024

          1                2                3                4                5                6
S7      3.223,59    3.440,19    3.655,70    3.871,17    4.032,82    4.276,40
S 4     3.091,81    3.298,76    3.487,33    3.615,30    3.736,51    3.925,36
S 3     2.924,89    3.119,62    3.300,78    3.467,12    3.543,23    3.634,14
S 2     2.719,14    2.838,14    2.926,64    3.022,45    3.130,19    3.237,95
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Förderleistung inkl. Arbeitszeitanpassung
2.838,14 € á 5 Kinder á 9 h Betreuung 567,63 € / Kind

3. Sonderzuschuss mittelbarer pädagogischer Tätigkeit

Seit 01. Juni 2019 werden entsprechend des Haushaltsbegleitgeset-
zes vom Freistaat Sachsen, Zeiten für mittelbare pädagogische Tätig-
keiten in der Kindertagespflege im Umfang von 0,5 Stunden pro Kind
und Woche finanziert. Die Kindertagespflegeperson erhält dafür, zu-
sätzlich zu ihrer laufenden Geldleistung einen Betrag in Höhe von
35,00 € pro Kind und Monat, der ihr von der Gemeinde ausgezahlt
wird. Dabei handelt es sich um eine pauschale Finanzierung. Rechts-
grundlagen hierfür sind § 12 Absatz 4 Satz2, §14 Absatz6 Satz 4 und
§ 18 Absatz 3 SächsKitaG. 

Aus den Sachkosten, der Förderleistung inklusive Arbeitszeitanpassung
und dem Sonderzuschuss mittelbarer pädagogischer Tätigkeit setzt
sich somit der Auszahlungsbetrag für die Tagespflegeperson zusam-
men.

Krögis, 04.09.2024

Frank Müller, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches:

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung des 2. Entwurfs
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn- und Gewerbe-
standort SPOWATEC GmbH“ Gemarkung Deila Fl.-St. 24/13 der Ge-
meinde Käbschütztal in seiner Planfassung vom 15.08.2024 gemäß
§§ 4a Abs. 3, 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal hat in seiner Sitzung am
27.08.2024 den 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila in der Fassung
vom 15.08.2024 gebilligt und die Öffentliche Auslegung und Behörden-
beteiligung beschlossen.
Der 2. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn- und
Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila, bestehend aus Rechtsplan
mit textlichen Festsetzungen, Begründung mit Umweltbericht sowie den
Erschließungsplan in der Fassung vom 15.08.2024, liegt in der Gemein-
deverwaltung Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4a, 01665 Käb-
schütztal, Zimmer 5 in der Zeit vom 23.09.2024 bis einschließlich
11.10.2024 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 

Dienstzeiten:
Montag           9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag         9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch        -
Donnerstag     9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag            9.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Anregungen und Hinweise können nur zu den geänderten oder ergänz-
ten Teilen des 2. Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila abgegeben
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Die vollständigen Planentwurfsunterlagen können auch auf der Internet-
seite der Gemeinde Käbschütztal unter: 
https://www.gemeinde-kaebschuetztal.de/downloads
sowie auf dem Zentralen Landesportal Sachsen unter 
https://www.buergerbeteiligung.sachsen.de/
eingesehen werden.

Käbschütztal, 29.08.2024     

Frank Müller, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Auslegung und Behördenbeteiligung des 2. Entwurfs zum Bebau-
ungsplan „Wohngebiet Krögis“ der Gemeinde Käbschütztal in 
seiner Plan fassung vom 15.07.2024 gemäß §§ 4a Abs.3, 3 Abs. 2, 
4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal hat den 2. Entwurf des
Bebauungsplans „Wohngebiet Krögis“ am 27.08.2024 in öffentlicher
Sitzung gebilligt und diesen gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2
BauGB zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden be-
schlossen.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung beinhalten die Schaffung
der rechtlichen Voraussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet nach 
§ 4 BauNVO mit 16 Bauplätzen für Einfamilienwohnhäuser und zum Teil
Zweifamilienwohnhäuser sowie ein Sondergebiet für die Ansiedlung von
Einrichtungen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales. Die Ver-
kehrsanbindung erfolgt über die Meißner Straße, die medientechnische
Erschließung über die Meißner- und Miltitzer Straße. Das Plangebiet um-
fasst eine Fläche von ca. 23.200 m². 
Der 2. Entwurf des Bebauungsplans „Wohngebiet Krögis“, bestehend aus
dem Rechtsplan mit textlichen Festsetzungen, Begründung mit Umwelt-
bericht sowie dem Erschließungsplan, jeweils in der Fassung vom
15.07.2024, liegt in der Gemeindeverwaltung Käbschütztal, OT Krögis,
Kirchgasse 4a, 01665 Käbschütztal, Zimmer 5 in der Zeit vom 23.09.2024
bis einschließlich 05.11.2024 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 

Dienstzeiten:
Montag           8.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag         8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch        -
Donnerstag    8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag            8.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Anregungen und Hinweise können nur zu den geänderten oder ergänz-
ten Teilen des 2. Entwurfs „Wohngebiet Krögis“ abgegeben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan
„Wohngebiet Krögis“ unberücksichtigt bleiben können.
Diese Bekanntmachung ist auch unter 
https://www.gemeinde-kaebschuetztal.de/downloads
und im Landesportal Sachsen unter 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de 
einsehbar.

Krögis, 04.09.2024

Frank Müller, Bürgermeister
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Stellenausschreibung

In der Gemeinde Käbschütztal ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet folgende Stelle zu besetzen:

Staatlich anerkannte/r Erzieher/ in (w/m/d) im Hort der Ganztagsschule in Krögis

Erwartet werden: 
- Eigenverantwortliches Führen einer Kindergruppe bzw. gruppen-

offene Arbeit als Springer
- Aktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Hort-Lei-

tung und dem Team 
- Respektvoller und liebevoller Umgang mit den Kindern 
- Ausgeprägte Team-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit,

emphatische Fähigkeiten und eine dialogische und partnerorien-
tierte Grundhaltung – Fähigkeit zu Analyse, Reflexion, Beobach-
tung, Dokumentation

- Qualitative Orientierung an der Konzeption des Hortes und Betei-
ligung am Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess

- Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes und Beteiligung
am Qualitätsentwicklungsverfahren (QUAST)

- Zusammenarbeit mit Eltern und Elternrat und weiteren am Bil-
dungsprozess Beteiligten 

- Betriebswirtschaftliches und ressourcenoptimiertes Denken und
Handeln 

- Systematisches Denken, sowie Planungs- und Organisationsge-
schick 

- Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung

Voraussetzungen: 
- Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in (w/m/d)
- Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 Abs. 5

Bundeszentralregistergesetz
- Gesundheitszeugnis nach § 43 Infektionsschutzgesetz (kann

nachgereicht werden) 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen
des TvöD/ Sozial- und Erziehungsdienst. Die wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 30 Stunden. 

Haben Sie Lust, Ihr Können und Ihre Ideen im Hort der Gemeinde
Käbschütztal einzubringen? Erfüllen Sie die Anforderungen? Dann
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, einschlägige Abschluss- und Arbeits-
zeugnisse) bis spätestens zum 4.10.2024 an:

Gemeindeverwaltung Käbschütztal
OT Krögis

Kirchgasse 4A
01665 Käbschütztal

hauptamt@gemeinde-kaebschuetztal.de

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Köhler, Hauptamtsleiterin,
unter der Telefonnummer 035244/ 48715 zur Verfügung.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei glei-
cher Eignung besonders berücksichtigt. Ein entsprechender Nach-
weis der Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung ist den Bewer-
bungsunterlagen beizufügen. 

Die Gemeindeverwaltung legt Wert auf die berufliche Gleichstellung
von Frauen und Männern. 

Hinweise: 

Mit der Abgabe der Bewerbung erteilen Sie gleichzeitig Ihr Einver-
ständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Ein Widerruf dieser
Einwilligung ist jederzeit möglich. Ansonsten weisen wir auf die aktu-
ellen daten-schutzrechtlichen Bestimmungen nach DSGVO hin, die
Sie unter https://www.gemeinde-kaebschuetztal.de/datenschutzin-
formation finden. 

Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet. 

Bei beigefügtem, ausreichend frankiertem Rückumschlag werden
die Unterlagen von nicht berücksichtigten Bewerbern/innen zurück-
geschickt. Anderenfalls können diese nach abgeschlossenem Aus-
wahlverfahren zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung ab-
geholt werden. Nicht abgeholte bzw. zurück gesendete Unterlagen
werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernich-
tet.

Krögis, den 02.09.2024 

Frank Müller
Bürgermeister

www.gemeinde-kaebschuetztal.de
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Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799

Montag                               geschlossen
Dienstag                             09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch                            geschlossen
Donnerstag                         09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag                                geschlossen

24.09.2024       Ahorn Apotheke Cossebaude
25.09.2024       Stadtwald Apotheke Meißen
26.09.2024       Neue Apotheke Coswig
27.09.2024       Elbtal Apotheke Cossebaude
28.09.2024       Rathaus Apotheke Weinböhla
29.09.2024       Kronen Apotheke Coswig
30.09.2024       Sidonien Apotheke Radebeul
01.10.2024       Regenbogen Apotheke Meißen
02.10.2024       Adler Apotheke Radebeul
03.10.2024       Regenbogen Apotheke Meißen
04.10.2024       Markt Apotheke Meißen
05.10.2024       Markt Apotheke Lommatzsch
06.10.2024       Apotheke Radebeul West
07.10.2024       Triebischtal Apotheke Meißen
08.10.2024       Apotheke an der Elbe Radebeul
09.10.2024       Hahnemann Apotheke Meißen
10.10.2024       Lößnitz Apotheke Radebeul
11.10.2024       Moritz Apotheke Meißen
12.10.2024       Bethesda Apotheke Radebeul
13.10.2024       Rathaus Apotheke Coswig
14.10.2024       Apotheke Radebeul West
15.10.2024       Alte Apotheke Weinböhla
16.10.2024       Elbtal Apotheke Meißen
17.10.2024       Kristall Apotheke Radebeul
18.10.2024       Spitzgrund Apotheke Coswig
19.10.2024       Ahorn Apotheke Cossebaude
20.10.2024       Stadtwald Apotheke Meißen
21.10.2024       Neue Apotheke Coswig

Notrufanschlüsse

FFw/Med.Hilfe:              112 – kostenlos
Polizei:                        110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:        0351-50121-4122
Polizeidienststelle Meißen: 03521-4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen 08000-116016

Wasser: 
während der Dienstzeit  035246-5150 
Fax               035246-51520
außerhalb d. Dienstzeit:
Wasser:        0171-3776017
Abwasser:    0172-9508721
ELT               0351-50178881

Gas: 
während der Dienstzeit 03521-4 63-2 50
außerhalb der Dienstzeit       0800-7 87 90 00

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst im Zeitraum:  

16.09.2024 bis 21.10.2024

Montag, Dienstag                           19:00 bis 07:00 Uhr
Mittwoch                                         14:00 bis 07:00 Uhr
Donnerstag                                     19:00 bis 07:00 Uhr
Freitag                                            14:00 bis 07:00 Uhr

Samstag, Sonntag und feiertags    
07:00 bis 07:00 Uhr steht die zentrale Rufnummer:

Regionalleitstelle Dresden 
Tel.: 116 117
zur Verfügung.

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Bereitschaftsdienst Apotheken

Bereich Meißen

Montag bis Freitag          08:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag                           20:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag zusätzlich:            Stadtwald Apotheke Meißen 
                                         08:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertag         08:00 Uhr bis 08:00 Uhr

16.09.2024       Moritz Apotheke Meißen
17.09.2024       Bethesda Apotheke Radebeul
18.09.2024       Rathaus Apotheke Coswig
19.09.2024       Apotheke Radebeul West
20.09.2024       Alte Apotheke Weinböhla
21.09.2024       Elbtal Apotheke Meißen
22.09.2024       Kristall Apotheke Radebeul
23.09.2024       Spitzgrund Apotheke Coswig

Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384

Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995

Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 

Sonnen-Apotheke Meißen
Neumarkt 5, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008

Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648

Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 

Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 

Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508

Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 

Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762

Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  

Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213

Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832

Apotheke am Kirchplatz 
Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Adler  Apotheke Radebeul
Moritzburger Str. 13, 
01445 Radebeul
Tel. 0351 8309778

Stadt Apotheke Radebeul
Bahnhofstr. 19, 01445 Radebeul
Tel.  0351 8304168

Apotheke im Kaufland Radebeul
Weintraubenstr. 31, 01445 Radebeul
Tel. 0351 837390 

Lößnitz Apotheke Radebeul
Hauptstr. 25, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8304640

Bethesda Apotheke Radebeul
Borstraße 30, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8362378

Apotheke Radebeul West
Güterhofstr. 9, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8361478

Kristall Apotheke Radebeul
Hauptstr. 14, 01445 Radebeul
Tel. 0351 2722900

Ahorn Apotheke Cossebaude
Dresdner Str. 17, 01156 Dresden
Tel. 0351 45418146

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Rückblick zum Festwochenende - 30 Jahre Käbschütztal –

Am Wochenende vom 23. bis 25.08.2024 feierte die Gemeinde Käbschütztal ihr 30jähriges Bestehen.

Die Delegation der Partnergemeinde aus Berglen, unter Führung ihres Bürgermeisters Holger Niederberger nebst Gattin,
wurde am Freitag in der Feuerwehr Krögis zum Abendessen empfangen.

Ab 19.00 Uhr wurden weitere Ehrengäste in der Kirche Krögis zum Festakt erwartet. Unter anderem der Landrat Ralf Hän-
sel und Superintendent im Ev.-Luth. Kirchenbezirk Meißen-Großenhain Andreas Beuchel, bisherige Bürgermeister unse-
rer Gemeinde und Bürgermeister der Nachbargemeinden. Auch viele Käbschütztaler Einwohner nahmen an der Veran-
staltung teil.

Die Festansprache unseres Bürgermeisters Frank Müller und die Statements einiger Ehrengäste wurden mit musikali-
schen Darbietungen untersetzt. Die Moderation und den musikalischen Teil übernahm die a-capella-Band 4cant, die bei
den Gästen Beifallstürme auslöste. Im Anschluss wurden im Außenbereich der Kirche alle Besucher von der Illuminations-
künstlerin Claudia Reh überrascht. Die mit Eindrücken aus dem gesamten Gemeindegebiet beleuchtete Kirche versetzte
die Anwesenden ins Staunen. Auf dem Kirchplatz in Krögis und dem Festzelt in Löthain ging in den späten Nachtstunden
bei Musik und Tanz der 1. Tag des Festwochenendes zu Ende.

Am Samstag ging es für die Gäste aus Berglen mit dem Bus ab Schletta zur Gemeinderundfahrt. In Niederjahna am Park
der Generationen erklärte die Urheberin, Frau Dr. Donath, unseren Gästen das Entstehen und den Sinn des Parkes. Über
die Jesseritzer Höhe, mit ihrem fantastischen Blick über das Elbtal, ging es weiter nach Käbschütz. Von dort, wo der Käb-
schützbach unser Gemeindegebiet verlässt, fuhren wir zur Deutschen Saatveredlung AG nach Leutewitz. Stationsleiter
Thomas Haubold berichtete über die Arbeit seines Betriebes und fand interessierte Zuhörer. Der Weg führte uns über
Kleinprausitz nach Barnitz. Dort nahm uns der Geschäftsführer der Land- und Kfz-Technik GmbH, Thoralf Schmidtgen
nebst Gattin in Empfang. Nach dem Vertrautmachen mit modernster Landtechnik überraschte er uns mit Erfrischungen;
selbst Wein aus eigener Produktion konnte verkostet werden. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. An der Mischanlage
der Sibelco Deutschland GmbH in Löthain berichteten wir unseren Gästen im Bus über die Entstehung und Entwicklung
des Bergbaues in unserer Region. Unsere Rundfahrt endete im Weingut Rothes Gut Tim Strasser, welches leider nicht
mehr zu unserem Gemeindegebiet gehört. An den Kuhställen wurden wir von Jens Klobuch, Vorstandvorsitzendem des
Agrarunternehmens Lommatzscher Pflege e.G., erwartet. Er berichtete über die Entwicklung der Landwirtschaft von 1990
bis heute. Die Gäste sowie die Gemeinderäte waren überrascht, wie weit die Landwirtschaftstechnik fortgeschritten ist.
Nach einer Bratwurst und einem Getränk ging es zum Ausgangspunkt zurück. Nach einer Ruhepause traf man sich auf
dem Festgelände in Löthain. Es herrschte reges Treiben – ob am Kindergarten oder am Festzelt. Für jeden war etwas da-
bei. Großes Lob dem MC Jahnatal e. V. und den Kameraden der Ortsfeuerwehr Löthain. Sie hatten die Versorgung der Gä-
ste mit Speisen und Getränken voll im Griff. Nach dem tollen Programm der „Zwerge“ des JUH-Kinderhauses Löthain
kam der Kuchenverkauf durch die Mitarbeiter und Eltern auch sehr gut an. Der Anglerverein Jahnatal e. V. bereicherte die
Speisekarte mit verschiedenen Fischvarianten. Für Stimmung sorgten auch die Schlettaer Umzugsnarren, das Norge-
team und die Mitglieder des Parkvereins Niederjahna mit ihrer Tombola „Jedes Los gewinnt“. Der Andrang war dement-
sprechend groß. Der Abend wurde abgerundet mit einem Feuerwerk, durchgeführt von Peter Falk, einer Feuershow von
TNT fire crew André Busch und zum Abschluss erfreuten uns die Gentlemen on Drums mit Patrick Gräfe. Mit diesen tollen
Eindrücken endete der zweite Tag unseres Festwochenendes. Am 25. August eröffneten die Jahnataler Blasmusikanten
den Frühschoppen. Das Oldtimertreffen vom MC Jahnatal lockte, trotz leichter Regentropfen, viele Besucher auf den
Festplatz. Am späten Nachmittag neigte sich ein wunderschönes Wochenende dem Ende entgegen.

Ein Dankeschön an alle Einwohner von Löthain, die ihre Häuser und Grundstücke originell und einfallsreich
geschmückt haben.

Ein Dankeschön an alle Sponsoren und allen, die durch unermüdliche Einsatzbereitschaft 
und gutes „Krisenmanagement“ dazu beigetragen haben, dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis 

werden zu lassen.
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Impressionen vom Heimatfest anlässlich Jubiläum 30 Jahre Käbschütztal
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung
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Andere Mitteilungen

Es ist wieder soweit! Der Foto-
wettbewerb 2024 der Lommatz-
scher Pflege ist gestartet!

„Genuss und Kulinarik in der
Lommatzscher Pflege“ ist das
Motto des diesjährigen Wettbe-
werbs.

Ziel unseres diesjährigen Foto-
wettbewerbs ist es, Momente 
voller Genuss oder kulinarische
Höhepunkte der Lommatzscher
Pflege fotografisch darzustellen. Fotografiert beispielsweise Euch beim
Genuss regionaler Produkte, zeigt uns die Vielfalt der kulinarischen 
Leckerbissen unserer Region. Lasst einfach Eurer Kreativität freien Lauf
und lasst uns an Euren genüsslichen und kulinarischen Eindrücken und
Erlebnissen von der Lommatzscher Pflege teilhaben.

Alle eingereichten Fotos werden einer Jury vorgelegt, welche die besten
Fotos bestimmt. Die eingereichten Fotos werden im Internet auf der Sei-
te der Lommatzscher Pflege veröffentlicht.

• Die 3 besten Fotografien erhalten einen Gewinn.
• Zusätzlich gibt es einen Jugendpreis!

Teilnahme bis 01.11.2024

Über diesen Link gelangt ihr zum Foto-Upload-Formular auf unserer
Website: https://www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-
foto-maskottchen.html

Ebenso findet Ihr dort weitere Informationen und die Teilnahmebedin-
gungen.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück auf der Jagd nach dem
besten Motiv! 

Fotowettbewerb 2024
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Die Antragstellung für Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum wird
durch themenbezogene Projektaufrufe gestartet.

Am 23. Juli 2024 sind neue Aufrufe gestartet. Die Aufrufe umfassen
aktuell Anträge auf Förderung in 4 Maßnahmen, jeweils mit Einrei-
chung bis zum 01. Oktober 2024:

Projekt-Aufrufe im Handlungsfeld 1 - Grundversorgung und Leben-
squalität

Maßnahmeschwerpunkt     
1e - Erhalt des kulturellen Erbes, des traditionellen Handwerks und der
kulturellen Vitalität

Maßnahme    
1e.1 - Bauliche Maßnahmen zum Erhalt oder zur Belebung des ländli-
chen Kulturerbes 

Maßnahmeschwerpunkt     
1f - Generationengerechte Gestaltung der Gemeinde einschl. Ver- und
Entsorgung

Maßnahme    
1f.1 - Qualifizierungsmaßnahmen „Öffentlicher Raum“

Projekt-Aufrufe im Handlungsfeld 4 - Bilden

Maßnahmeschwerpunkt
4a - Erhalt und Weiterentwicklung von frühkindlicher und schulischer
Bildung und Betreuung (Kita, Schulen, schulische Sportstätten, Außen-
anlagen, Horteinrichtungen)

Maßnahme 
4a.1 - Ergänzung/Sanierung sozialer und demografiegerechter Infra-
struktur

Maßnahmeschwerpunkt
4b - Entwicklung und Durchführung von außerschulischen Informations-,
Beratungs- und Bildungsangeboten

Maßnahme 
4b.1 - Nicht-investive Bildungsangebote

Alle Projektaufrufe und die Details finden Sie auf unserer Internetseite 
im Menü „Förderung“ sowie unter: https://www.lommatzscher-
pflege.de/leader-gebiet/aktuelle-foerderaufrufe.html

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sach-
sen ist das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft, Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.

Aktuelle Projekt-Aufrufe - LEADER Fördermittel! 

Andere Mitteilungen
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Feuerwehreinsätze 

Einsatz 18 – 18.07.2024
Auf Grund eines Baumes in einer Stromleitung im OT Kleinprausitz wur-
den die Kameraden der FFw Käbschütztal zu einem Einsatz alarmiert. 

Einsatz 19 – 01.08.2024
Ein Mittelbrand auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Schönnewitz, wur-
de durch die Kameraden der FFw Käbschütztal gelöscht. 

Einsatz 20 – 14.08.2024
Durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage in Mauna wurden die Ka-
meraden der FFw Käbschütztal zu einem Einsatz alarmiert. 

Einsatz 21 – 23.08.2024
Die Kameraden der FFw Käbschütztal wurden zu einem Einsatz der tech-
nischen Hilfeleistung zu einem Verkehrsunfall in Nossen/Katzenberg alar-
miert.

Treffpunkte unserer Feuerwehren

Die Dienste und Treffen der Feuerwehrkameraden finden nach Dienstplan
an Freitagen im 14-tägigen Rhythmus statt. 

Marcus Schmuck, Gemeindewehrleiter

Kontakte
Feuerwehr Kagen: ffwkagen@gmx.de
Feuerwehr Löthain: wehrleitung@feuerwehr-loethain.de
Feuerwehr Krögis: ffw-kroegis@web.de
Feuerwehr Planitz-Deila: feuerwehrplanitzdeila@gmail.com
Jugendfeuerwehr Krögis: kevin.altermann@gmx.de
Jugendfeuerwehr Löthain: jugend@feuerwehr-loethain.de

Feuerwehr

Mitglieder des Schmalspurbahnmuseum Löthain, 
aus dem Heimatverein  Käbschütztal e. V., bieten eine
geführte Herbstwanderung, für Jedermann an.

Am 3.Oktober 2024 findet unsere geführte Wande-
rung entlang der ehemaligen Schmalspurbahn
nach Wilsdruff statt.

Sie beginnt um 9 Uhr am ehemaligen Lokschup-
pen Mohorn und führt uns zum Haltepunkt Wils-
druff.
Dort werden wir gegen 15 Uhr eintreffen.
Auf der ca. 14 Kilometer langen Wanderung können sich
die Teilnehmer nach der Hälfte der Strecke in Helbigsdorf stärken (eine
Verpflegung ist organisiert).
Hinweis: Für die Wanderung bitten wir die Teilnehmer um entsprechende
wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk.

Es besteht kein Versicherungsschutz!

Wir bitten um eine telefonische Anmeldung bei Herrn Udo Jankowski 
unter der Rufnummer 035247 51053 (ab 18.00 Uhr) bzw.
per E-Mail: svenbobe@web.de.

Ein Rückfahrdienst kann bei Bedarf eingerichtet werden. Bitte geben Sie
diesen Wunsch bei der Anmeldung mit an.

Gemeinde- und Vereinsleben

Löthainer Seniorenverein e.V.

Nach unserem fröhlichen Spielenachmittag und dem interessanten und
spannenden Gespräch mit dem Revierleiter der Polizeistelle Meißen,
Herrn Peer Barthel über Enkeltrick, Schockanrufe und mehr, wenden wir
uns einem neuen spannenden Thema zu.

Wir laden herzlich ein zu einem Informationsnachmittag mit der

„Verbraucherzentrale Sachsen“
am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024 um 14.00 Uhr

nach Mehren.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Die gute Laune bringen wir alle mit.

- Diese Maßnahme wird mitfinan-
ziert aus Fördermitteln des Frei-
staates Sachsen und unterstützt
durch den Gemeinnützigen Sozia-
len Förderkreis e.V. / Projekt Teilha-
be. -

Bis dahin bleiben Sie schön ge-
sund und im Schatten!

Ihr Löthainer Seniorenverein

Gemeinde- und Vereinsleben

Unser Gärtner senkt mit der
kleinen Kanne den Wasserver-
brauch!
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Gemeinde- und Vereinsleben umliegender Gemeinden

Wir informieren 
für September 2024: 

Kräuter im Jahreskreis 

Kräuter haben viele Gesichter. Duft gehört da-
zu.
Düfte umgeben uns immer. Mal berauschen wir
uns an ihnen, dann wieder kann es eklig wer-
den. Unser limbisches System reagiert. 
Schauen wir mal wie die Düfte des Sommers
und des Herbstes eingefangen werden kön-
nen.
Im September dreht sich alles um Salben, Tink-
turen, Öle und Hydrolate.  In geselliger Runde
sprechen und werkeln wir an Naturprodukten
die uns körperlich und seelisch unterstützen.
An unserem FreiTag freuen wir uns auf Sie.

Freitag, 06. September 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag, 20. September 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Ort:
Landfrauengarten, 
Apfelweg 73, 
KGV „Am Pfarrberg“, 
Nossen, Waldheimer Str.

Materialkosten können entstehen.
Über einen energetischen Ausgleich für unsere
Arbeit würden wir uns freuen, anders ausge-
drückt,  eine kleine Spende ist immer willkom-
men.

Die  Nossener Landfrauen

www.jahreszeitenpflanzengarten.jimdofree.com
Facebook
Instagram
https://nossener-land.de/ 
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Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:

Kirchennachrichten

GOTTESDIENSTE

Monatsspruch im September
Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR,
und nicht auch ein Gott, der ferne ist?

Jeremia 23,23

22. September   17. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr            Erntedankgottesdienst in Heynitz
10:15 Uhr            Erntedankgottesdienst in Miltitz
14:00 Uhr            Erntedankgottesdienst mit Kindergottesdienst und

Kirchenchor in Krögis

29. September   18. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr            Familienkirche in Burkhardswalde
10:00 Uhr            Gottesdienst in Miltitz

Monatsspruch im Oktober
Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, 
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß.

Klagelieder 3, 22 + 23

6. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Gottesdienst in Krögis
10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst mit Heiligem Abendmahl in

Taubenheim

13. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst in Heynitz

20. Oktober 21. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Gottesdienst in Miltitz
10:00 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde mit Kindergottesdienst

27. Oktober 22. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr Gottesdienst in Burkhardswalde
10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst in Krögis

n Erntedankfest in unseren Kirchen

Zu den Festgottesdiensten zum Erntedankfest am 22. September laden
wir ganz herzlich in alle unsere Kirchen Krögis, Miltitz und Heynitz ein!
Ihre Erntedankgaben (wie Obst und Gemüse sowie Blumen und Ernte-
kränze sowie gern auch unverderbliche Lebensmittel aus dem Laden)
nehmen wir gern am Vortag des Festes in der jeweiligen Kirche in Emp-
fang – in dieser Zeit treffen wir uns auch, um die Kirchen zu schmücken.
Wir freuen uns über alle, die gern etwas abgeben und mithelfen!
Miltitz: Abgabe der Erntegaben: 21.9., 15.00 – 16.00 Uhr
Heynitz: Abgabe der Erntegaben am 21.9., 15.00 – 16.00 Uhr
Krögis: Abgabe der Erntegaben am 21.9., 13.00 – 17.00 Uhr
Wenn jemand keinen Garten mit Obst und Gemüse hat, dann sind auch
unverderbliche Lebensmittel aus dem Supermarkt sehr willkommen. Die
Gaben sind auch Ausdruck unseres Dankes an unseren himmlischen
Vater: Trotz aller Krisen haben die meisten in diesem Jahr wieder alles
gehabt, was sie zum Leben brauchen, und sogar noch mehr – das ist
nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk Gottes. 
Ihm sei Lob, Preis und Ehre. Amen

n VERANSTALTUNGEN:

Christenlehre
in Krögis: Kl. 1 - 4 mittwochs; 15:00 – 16:00 Uhr 
in Miltitz: Samstag; 05.10.2024; 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr, Klasse 1 – 6

Kinderstunde
in Miltitz: Montag, 07.10.; 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr
in Barnitz: Montag, 23.09. und Mittwoch, 30.10.; 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr
in Löthain: Mittwoch, 09.10.; 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr

Kindergottesdienst in der Kirche Krögis
zum Erntedankgottesdienst, am 22. September 2024; 14:00 Uhr
Konfirmandenunterricht – für alle Schwesterkirchgemeinden
im Pfarrhaus Burkhardswalde 
Vor- und Hauptkonfirmanden: donnerstags, 16:15 – 17:15 Uhr

Frauendienst Krögis
Dienstag, 08.10.2024; 14:00 Uhr

Krögiser Frauentreff
Di.; 24.09.2024 und 29.10.2024, 19:00 Uhr in der Kirche Krögis

Kirchenchor Krögis
donnerstags, 19:30 Uhr in der Kirche Krögis

Posaunenchor Krögis
mittwochs, 19:00 Uhr in der Kirche Krögis

Pfarrer Mathias Tauchert • Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96
E-Mail mathias.tauchert@evlks.de • www.pfarramt-burkhardswalde.de

Pfarrbüro • Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51;
E-Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de
Sprechzeit: Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen
Tel. 03 52 42 – 68 467, Mobil: 0151 58 75 50 24
Sprechzeit:    Dienstag:       10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 17.00 Uhr; 

Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag:          09:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
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